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SV-Nr. 10-SV 63-0005 


Frage Nr. 193110 der Bürgerliste Wiesbaden - Geisbergstraße 17-19 


liegt für die o. g. Häuser einen Antrag auf Abriss bzw. Abrissgenehmigung vor? 


Die Frage der Bürgerliste Wiesbaden beantworte ich wie folgt: 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


dem Bauaufsichtsamt liegt derzeit keine Abbruchgenehmigung für die Gebäude Geisbergstr. 

17 -19 vor. 


Allerdings ist eine Voranfrage in Bearbeitung, deren Inhalt die Neubebauung des Grundstü
ckes mit 2 Mehrfamilienwohnhäusern zum Inhalt hat. . 

Mit freundlichen Grüßen 
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